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Informationsdienst
August 2008
1. Außerordentliche Generalversammlung

2. Ordentliche Generalversammlung

3. TK und Vereinsvertretersitzung
4. Urgenz Nennung Feldmeisterschaften 2008/2009

Sportliche Grüße

Rainer Stockreiter

Außerordentliche Generalversammlung

Die außerordentliche Generalversammlung des steirischen Faustballverbandes findet am

Donnerstag, den 21. August 2008 um 19:00 Uhr
im Vereinsheim des VGT (Hasenheide - 1.Stock)
Münzgrabenstraße  160, 8010 Graz statt.
Grund:
Beschluss der mit Infodienst Februar 2008 übermittelten,
geänderten Statuten.
Stimmrecht lt. 5.3 e) 
ESV Selzthal
2 Stimmen
Post SV Graz
2 Stimmen
SV MM Frohnleiten
3 Stimmen
TS Deutschlandsberg
2 Stimmen
Union Graz
3 Stimmen
Verein Grazer Turnerschaft
3 Stimmen

Antrag lt. 6.2.4. 
Antrag von Post SV Graz: Änderung des Punktes 5.3. e) Stimmrecht bei der Generalversammlung jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme.
Bedingungen laut Statuten:
6.3. Außerordentliche Generalversammlung

Diese findet auf Antrag des Vorstandes statt und ist öffentlich.

6.2.2 Die Stimmberechtigten: 

Die Stimmberechtigung jedes Delegierten ist schriftlich vereinssatzungsgemäß gezeichnet vorzulegen.

Personen, über die vom ÖFBB oder StFBV zum Zeitpunkt der Generalversammlung eine Funktionsenthebung verhängt ist, können nicht als Delegierte fungieren.

Ein Verein geht seiner Stimme verlustig, falls er bis zum Beginn der Generalversammlung seine eingemahnten finanziellen Verpflichtungen an den StFBV  nicht erfüllt hat.

6.2.3 Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung ist zur anberaumten Zeit ohne Rücksicht auf die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder (Vereine) beschlussfähig. (Mitglieder, welche nicht anwesend sind, gelten als "mit allen Beschlüssen einverstanden".)

6.2.4 Anträge

Anträge zu einer außerordentlichen Generalversammlung können von den Vereinen der Vereinvertreterkonferenz oder dem Vorstand gestellt werden. Alle Anträge müssen spätestens drei Wochen vor einer außerordentlichen Generalversammlung dem Vorstand schriftlich vorliegen. Verspätet eingelangte Anträge können von der Generalversammlung nur dann zur Abstimmung zugelassen werden, wenn eine 2/3-Mehrheit der Stimmberechtigten für die Zulassung des Antrages ausspricht. Bei dieser Abstimmung hat jeder Verein nur eine Stimme.

5.3 Rechte der ordentlichen Mitglieder (Vereine)

e) Stimmrecht:
bei der Generalversammlung:
Jeder Verein hat eine Grundstimme und für je begonnene 18 gemeldete Spieler, für die er im Meisterschaftsjahr, das der Generalversammlung voranging eine Lizenz erworben hat, eine weitere Stimme, jedoch maximal vier Stimmen pro Verein.

Rainer Stockreiter
Präsident

Ordentliche Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung des steirischen Faustballverbandes findet am

Donnerstag, den 21. August 2008 im Anschluss an die außerordentliche Generalversammlung
im Vereinsheim des VGT (Hasenheide - 1.Stock)
Münzgrabenstraße  160, 8010 Graz statt.

Stimmrecht lt. 5.3 e) 

ESV Selzthal
2 Stimmen
Post SV Graz
2 Stimmen
SV MM Frohnleiten
3 Stimmen
TS Deutschlandsberg
2 Stimmen
Union Graz
3 Stimmen
Verein Grazer Turnerschaft
3 Stimmen

Sollte bei der außerordentlichen Generalversammlung der Antrag von Post SV Graz angenommen werden so ist die oben angeführte Stimmenzahl ungültig und jeder  der angeführten Vereine hat eine Stimme.

Bedingungen laut Statuten:
6.2. Ordentliche Generalversammlung

Diese findet jedes dritte Jahr statt und ist öffentlich.

6.2.1 Einberufung:

Die ordentliche Generalversammlung ist durch den Vorstand spätestens 5 Wochen vor dem Termin schriftlich einzuberufen.

Spätestens 2 Wochen vor der ordentlichen Generalversammlung hat der Vorstand die Tagesordnung, Anträge, Zeit und Ort der Tagung sowie die eingelangten Tätigkeitsberichte und die Stimmenanzahl den Mitgliedern (Vereinen) bekannt zu geben.

6.2.2 Die Stimmberechtigten: 

Die Stimmberechtigung jedes Delegierten ist schriftlich vereinssatzungsgemäß gezeichnet vorzulegen.

Personen, über die vom ÖFBB oder StFBV zum Zeitpunkt der Generalversammlung eine Funktionsenthebung verhängt ist, können nicht als Delegierte fungieren.

Ein Verein geht seiner Stimme verlustig, falls er bis zum Beginn der Generalversammlung seine eingemahnten finanziellen Verpflichtungen an den StFBV  nicht erfüllt hat.

6.2.3 Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung ist zur anberaumten Zeit ohne Rücksicht auf die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder (Vereine) beschlussfähig. (Mitglieder, welche nicht anwesend sind, gelten als "mit allen Beschlüssen einverstanden".)

6.2.4 Anträge

Anträge zu einer ordentlichen Generalversammlung können von den Vereinen der Vereinvertreterkonferenz oder dem Vorstand gestellt werden. Alle Anträge müssen spätestens drei Wochen vor einer ordentlichen Generalversammlung dem Vorstand schriftlich vorliegen. Verspätet eingelangte Anträge können von der Generalversammlung nur dann zur Abstimmung zugelassen werden, wenn eine 2/3-Mehrheit der Stimmberechtigten für die Zulassung des Antrages ausspricht. Bei dieser Abstimmung hat jeder Verein nur eine Stimme.

6.2.6.2 Wahlvorschläge

Wahlvorschläge für die ordentliche Generalversammlung können vom Vorstand und/oder durch ein oder mehrere Mitglieder der StFBV spätestens 3 Wochen vor der ordentlichen Generalversammlung schriftlich eingebracht werden.

5.3 Rechte der ordentlichen Mitglieder (Vereine)

e) Stimmrecht:
bei der Generalversammlung:
Jeder Verein hat eine Grundstimme und für je begonnene 18 gemeldete Spieler, für die er im Meisterschaftsjahr, das der Generalversammlung voranging eine Lizenz erworben hat, eine weitere Stimme, jedoch maximal vier Stimmen pro Verein.

Tagesordnung:
1.) Prüfung der Delegiertenvollmachten und Feststellung der Stimmenanzahl

2.) Bericht des Vorstandes

3.) Berichte der Referenten

4.) Bericht des Kassiers

5.) Bericht der Gebarungsprüfer

6.) Erteilung oder Verweigerung der Entlastung des Vorstandes

7.) Wahl des Vorstandes, der Gebarungsprüfer und des Strafausschusses

8.) Bestellung der Technischen Kommission durch den neugewählten Vorstand

9.) Beschlussfassung über Anträge

10.) Allfälliges

Wahlvorschlag des Vorstandes:
Vorstand
Präsident
Stockreiter Rainer 
Grazer Turnerschaft

Kassier
Robitsch Valentin
Vereinslos
Gebarung

Teny Karl
Union
Graz


Zupancic Alfred
Union Graz
Strafausschuß

Reitterer Kurt Mag.
Admont Schule


Schaefer Peter Dr. 
Seckau Schule

Pöhler Gerhard
Post SV Graz

Vorschlag Bestellung der Technischen Kommission:

TK-Referenten
EDV-Verwaltung
Karin Steitzer
Vereinslos
Meldereferent
Robitsch Valentin
Vereinslos

Nachwuchsreferent
Schmoll Roland
SV MM Frohnleiten
Medienreferent
Schmoll Roland
SV MM Frohnleiten
Beglaubigungsreferent
Schmoll Roland
SV MM Frohnleiten
Schierireferent

 

Seniorenreferent
Teny Karl
Union Graz
Cupreferent
Teny Karl
Union Graz
Schulsportreferent
Reitterer Kurt Mag.
Admont Schule
Rainer Stockreiter
Präsident

VOLLMACHT

Herr / Frau _______________________________________

ist bevollmächtigt bei der ordentlichen Generalversammlung des Steirischen Faustballverbandes das Stimmrecht für den Verein ___________________________________________

abzugeben.

	
	

	Datum
	Unterschrift/Stempel


Einladung zur TK und Vereinsvertretersitzung

am 21.August 2008
findet im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung
im Vereinsheim des VGT (Hasenheide - 1.Stock)
Münzgrabenstraße  160, 8010 Graz unsere nächste TK und Vereinsvertretersitzung statt.
Tagesordnung:

1. Termine Feld Herbst 2008

2. Allfälliges
Ich freue mich auf Euer Kommen,

mit sportlichen Grüßen

Rainer Stockreiter
Urgenz Nennung Feldmeisterschaft
Um die Terminplanung für die Landesliga Herbst Feld vorbereiten zu können, benötige ich dringend die Nennung der Mannschaften für die Feldmeisterschaft 2008 / 2009
Bisher sind die Meldungen von VGT, MM Frohnleiten, Post Graz, Deutschlandsberg und Villach eingelangt. Ich bitte die übrigen Vereine umgehen die ausgefüllte Nennungsliste an mich zu senden (auch Leermeldung).
Besten Dank

Rainer

ZVR 402060172
Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt
BLZ: 12000
Kto. Nr.: 00875750200

